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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Veranstalter: innen,  

was wäre unser Gemeindeleben ohne die vielfältigen 
Veranstaltungen, die uns im Jahresverlauf zusammenführen und 
Anlass zum Austausch, Kennenlernen und Miteinander feiern 
bieten. Hinter jeder Veranstaltung – egal welcher Art – steht viel 
Arbeit: Sie muss sorgfältig geplant, von verschiedenen Behörden 
genehmigt und gewissenhaft durchgeführt werden. Je nach Art und 
Größe der Veranstaltung muss eine Vielzahl an Genehmigungen 
und Erlaubnissen eingeholt werden. Bei dieser Aufgabe möchten 
wir Sie unterstützen. Daher haben wir diesen 
Veranstaltungsleitfaden zusammengestellt, der Sie Schritt für 
Schritt durch das  notwendige  Antragsverfahren  führt.     Natürlich  

kann ein solches Dokument allein schon auf Grund der Vielfältigkeit der einzelnen 
Veranstaltungsformen nicht alle Fragen umfassend beantworten. Auch weiterhin muss im 
persönlichen Austausch jede Veranstaltung für sich betrachtet und eine individuelle Lösung 
gefunden werden. Der Leitfaden gibt Ihnen aber bereits im Vorfeld einer Veranstaltung einen guten 
Überblick über die notwendigen Schritte und Fristen. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen eine 
Hilfe ist und die Vorbereitungs- und Planungsphase erleichtert. Darüber hinaus gilt natürlich 
weiterhin: „Greifen Sie zum Telefon und nehmen Sie rechtzeitig im Vorfeld Kontakt mit uns auf. Wir 
helfen Ihnen gerne. 

 

 

 

Philipp Klotz 

Bürgermeister 
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Veranstaltungen - Wer trägt die Verantwortung?  
Es ist festzustellen, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten neben bekannten und 
traditionellen Festen auch neue Veranstaltungsarten entwickelt haben. Die Bandbreite der 
Veranstaltungen reicht von Public Viewings bei Fußballturnieren über Musikkonzerte in Hallen bis 
hin zu Festen in freier Natur.  

Alle Veranstaltungen haben eines gemeinsam: Sie müssen sorgfältig geplant, von verschiedenen 
Behörden genehmigt und gewissenhaft durchgeführt werden. Gerade bei größeren 
Veranstaltungen ist in der Regel eine Fülle von Rechtsvorschriften vor allem aus den Bereichen 
Brandschutz, Baurecht, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Jugendschutz, Umweltschutzrecht 
sowie Straßenverkehrsrecht zu beachten und einzuhalten. Je nach Art und Größe der 
Veranstaltung muss eine Vielzahl an Genehmigungen und Erlaubnissen eingeholt werden.  

Zweck dieses Leitfadens der ist es daher, Sie als Veranstalter bereits in der Vorbereitungs- und 
Planungsphase Ihrer Veranstaltung zu unterstützen und Ihnen dabei zu helfen, Planung und 
Antragstellung zu optimieren und behördliche Fristen einzuhalten. Als Veranstalter sind Sie auch 
nach Erlass der behördlichen Genehmigung vor, während und nach dem Ende der Veranstaltung 
für die Beachtung der rechtlichen Vorgaben und behördlichen Auflagen und somit für die 
Sicherheit verantwortlich. Unabhängig von der Verantwortung des Veranstalters / der 
Veranstalterin hat auch der Betreibende einer Veranstaltungsörtlichkeit allgemeine 
Rechtspflichten zu erfüllen. Der Eigentümer/die Eigentümerin eines Grundstücks, eines 
Gebäudes oder einer sonstigen Anlage, auf der bzw. in dem eine öffentliche Veranstaltung 
stattfindet, haftet als Betreibende nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften für die 
Gefahren, die von seinem / ihrem Grundstück oder Gebäude für andere ausgehen und zu 
möglichen Schäden führen.  

Dieser Leitfaden kann wegen der Vielfältigkeit der einzelnen Veranstaltungsformen weder 
vollständig noch abschließend sein. Letztlich muss jede Veranstaltung für sich betrachtet und 
eine individuelle Lösung gefunden werden. Bitte suchen Sie im Vorfeld das Gespräch mit uns. 

 

Was ist für Sie wichtig? Beratungsgespräch erwünscht? 
Wer eine Veranstaltung plant, sollte sich schon möglichst frühzeitig über alles Notwendige 
Gedanken machen und sich umfassend informieren. Das Bürgerbüro sowie das Ordnungsamt 
steht Ihnen für ein erstes Beratungsgespräch gerne zur Verfügung. Hier erhalten Sie Auskunft, 
welche behördlichen Genehmigungen und Erlaubnisse gegebenenfalls eingeholt werden 
müssen, wo diese beantragt werden und welche Unterlagen erforderlich sind. Gerne können Sie 
sich über die Mailadresse: gemeinde@kappel-grafenhausen.de oder ordnungsamt@kappel-
grafenhausen.de melden. 

 

Wichtige Aspekte bei der Planung einer Veranstaltung 
Grundsatz: Im Vorfeld jeder Veranstaltung sollten Sie folgende Gesichtspunkte immer in Ihrer 
Planung berücksichtigen und sind im Vorfeld mit dem Ordnungsamt / Baurechtsabteilung / 
Feuerwehr abzuklären: 

mailto:gemeinde@kappel-grafenhausen.de
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▪ Wer ist verantwortlich für die Veranstaltung? Wer ist die verbindliche Ansprechperson? 
▪ Wie viele Besucher: innen werden erwartet? 
▪ Besteht Schutz durch eine Haftpflichtversicherung? 
▪ Werden die gesetzlichen Vorgaben des Jugendschutzes eingehalten? 
▪ Sind verkehrsrechtliche Regelungen, z.B. Straßensperrungen erforderlich? 
▪ Muss der Veranstaltungsort abgesperrt oder gesichert werden? 
▪ Werden Speisen und Getränke abgegeben? Werden alkoholische Getränke 
▪ ausgegeben? 
▪ Werden bestehende Hygienevorschriften eingehalten? 
▪ Stehen die Standorte für Bühnen, Verkaufsstände, sonstige bauliche Anlagen und 
▪ Lagerräume fest? 
▪ Werden besondere Leistungen/Attraktionen (z. B. Fahrgeschäfte) angeboten? 
▪ Stehen Toiletten in ausreichender Anzahl - auch für Menschen mit Behinderung – zur 

Verfügung? 
▪ Ist für eine ausreichende Beleuchtung der Veranstaltungsörtlichkeit gesorgt? 
▪ Werden Flucht- und Rettungswege beschildert und ggf. beleuchtet? 
▪ Haben die Flucht- und Rettungswege die erforderliche Größe (Breite)? 
▪ Werden Brandschutzmaßnahmen getroffen? Ist ein Feuersicherheitsdienst 
▪ erforderlich? 
▪ Wird bestuhlt? 
▪ Sind möglicherweise Schutzgebiete nach Umwelt- und/oder Naturschutzrecht 
▪ betroffen? 
▪ Wird Pyrotechnik eingesetzt? Wenn ja, welche Art der Technik und welche Menge? 

 

Besonderheiten bei größeren Veranstaltungen 
Folgende Aspekte sind zudem bei großen Veranstaltungen (mehr als 500 Teilnehmer) immer zu 
bedenken: 

▪ Ist ein Sicherheitskonzept notwendig? 
▪ Wird eine Zugangskontrolle benötigt? 
▪ Werden die gesetzlichen Lärmrichtwerte eingehalten? 
▪ Gibt es Sicherheits- und Ordnungskräfte? 
▪ Muss ein Sanitätsdienst angefordert werden? 
▪ Ist die Einrichtung eines Funksystems erforderlich? 
▪ Ist die Stromversorgung gewährleistet? Ist eine Notstromversorgung notwendig? 
▪ Besteht Anbindung an den ÖPNV? 
▪ Steht eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung? 
▪ Ist eine Ausschilderung der Zu- und Ausgänge erforderlich? 
▪ Ist die Veranstaltungsörtlichkeit behindertengerecht ausgestattet? 
▪ Sind die betroffenen Anwohner: innen informiert? 

Bei diesem Fragenkatalog handelt es sich um eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung. 
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Welche Veranstaltungsarten gibt es?  
Im Wesentlichen kann zwischen den unten genannten Veranstaltungsarten unterschieden 
werden, die nun im Folgenden grob kategorisiert und mit ihren Merkmalen und den sich daraus 
ergebenden Erforderlichkeiten dargestellt werden sollen.  

Grundsatz: Im Vorfeld jeder Veranstaltung sollten Sie folgende Gesichtspunkte immer in Ihrer 
Planung berücksichtigen und sind im Vorfeld mit dem Ordnungsamt / Bauamts / Feuerwehr 
abzuklären:  

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen  
Typische Veranstaltungen, die in geschlossenen Räumen stattfinden, sind bspw. 
Tanzveranstaltungen, Theateraufführungen, Konzerte, Flohmärkte in Fest- oder 
Mehrzweckhallen. In der Regel erfolgt der Zugang zu Veranstaltungen dieser Art über eine 
Eingangskontrolle. Die Zahl der Besucher: innen ist aufgrund der vorliegenden Möblierung bzw. 
der örtlichen Umstände, der Bestuhlungspläne vorgegeben.  

Wenn Sie eine Veranstaltung in geschlossenen Räumen planen, müssen Sie folgenden 
Themenbereichen besondere Aufmerksamkeit widmen:  

▪ Brandschutzanforderungen  
▪ Flucht- und Rettungswege  
▪ Ausschank von Alkohol  
▪ Aufbau baulicher Anlagen (Bühnen, Podeste, etc.)  
▪ Aktuelle Grundlage der Gewerbeordnung BW (z.B. Schaustellererlaubnis)  
▪ Bestuhlungspläne, sofern die Veranstaltung in einer Halle stattfindet  

Bei Veranstaltungen in kommunalen Hallen ist das Anbringen von Dekoration nur im Rahmen der 
Versammlungsstättenverordnung möglich. Für alle kommunalen Hallen ist allgemein die 
Versammlungsstättenverordnung anzuwenden.  

Bei großen Veranstaltungen sind zudem folgende Themenbereiche zu berücksichtigen:  

▪ Versammlungsstättenverordnung Baden-Württemberg  
▪ Lärmgrenzwerte  
▪ Sicherheitskonzept  
▪ Parkraum/Verkehr  
▪ Sanitäts- und Rettungsdienst  
▪ Ordnungskräfte, Zugangskontrolle 
▪ Polizei  
▪ Feuerwehr 

 

Veranstaltungen im Freien  
Veranstaltungen im Freien sind oft Open-Air-Konzerte mit Szenenflächen, Straßenfeste, kulturelle 
oder kirchliche Veranstaltungen, Weinfeste, Festzüge, Sportveranstaltungen.  
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Grundsatz: Es bedarf der vorzeitigen Abklärung mit dem Ordnungsamt/ Baurechtsabteilung / 
Feuerwehr. Sofern alle Hütten/Zelte/Fahrgeschäfte etc. aufgebaut sind, findet eine Abnahme des 
Ordnungsamts, Bauamts und Feuerwehr statt.  

Die für alle Veranstaltungen im Freien besonders zu beachtenden Bereichen sind:  

▪ Verkehrsregelungen  
▪ Feuerwehrzufahrten etc.  
▪ Freihalten von Wasserentnahmestellen im Umkreis von 1m  
▪ Lärmgrenzwerte  
▪ Aufbau baulicher Anlagen / fliegender Bauten (Bühnen, Podeste, Zelte etc.)  
▪ Brandschutzanforderungen  
▪ Ver- und Entsorgungsleitungen  
▪ Natur-, Artenschutz- und Forstrecht  
▪ Wetterlagen (Wind, Sturm, Hitze etc.,). Hier wird auf den Deutschen Wetterdienst 

verwiesen. Sollten die Wetterwarnungen nicht klar verständlich sein, kann Unterstützung 
bei der Einstufung beifolgender Stelle eingeholte werden.  

- Meteorologen vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes Tel. 069 80 62 95 23  
- Notwendige Maßnahmen in Bezug auf Wetterlagen sind immer in Absprache 

mit dem Ordnungsamt sowie dem Polizeirevier umzusetzen.  

Für große Veranstaltungen im Freien sind zudem folgende Punkte zu bedenken:  

▪ Versammlungsstättenverordnung Baden-Württemberg  
▪ Zugänge, Flucht- und Rettungswege  
▪ Parkraum/Verkehr  
▪ Sicherheitskonzept  
▪ Sanitäts- und Rettungsdienst  
▪ Ordnungskräfte, Zugangskontrolle  
▪ Polizei  
▪ Feuerwehr  

 

Buden, Hütten, Verkaufsstände, Zelte oder Ähnliches sollten einen Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,50 m (bestmöglichste 5,00 m) zu aufgehenden Fassaden von Wohn- und 
Bürogebäuden einhalten. Somit kann ein Löschangriff zwischen Bude, Verkaufsstand oder 
Ähnliches und Fassade noch stattfinden.  

Die Abstandsfläche darf nicht überdacht werden.  

Kann der Sicherheitsabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden, so sind andere 
Sicherungsmaßnahmen wie dem verkleiden der Innenwand und dem Dachbereich in 
feuerhemmender Qualität (F 30), durchzuführen. Hiervon ausgenommen sind einfache Stände 
mit geringer Brandgefahr, offen Pavillons, Marktschirme und Tische.  
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Versammlungen und Aufzüge  
Versammlungen und Aufzüge kennzeichnen sich dadurch, dass eine oder mehrere Personen zum 
Zwecke der öffentlichen Meinungskundgabe zusammenkommen. Versammlungen und Aufzügen 
sind keine Veranstaltungen im Sinne dieses Leitfadens. Versammlungen und Aufzüge sind im 
Vorfeld beim Ordnungsamt anzumelden. Nach erfolgter Anmeldung ist ggf. ein Gespräch mit dem 
Polizeirevier notwendig. 

 

Groß- und Risikoveranstaltungen  
Groß- und Risikoveranstaltungen stellen aufgrund ihrer Charakteristik besondere Anforderungen 
an Planung, Genehmigungsverfahren und Durchführung. Von einer Großveranstaltung wird i.d.R. 
gesprochen, wenn eine Besucherzahl / Besucherinnenzahl von mehr als 1.000 Menschen 
erwartet wird. Eine Risikoveranstaltung hingegen zeichnet sich nicht durch eine große Anzahl an 
Besucher: innen aus, sondern durch im Zusammenhang mit der Veranstaltung auftretenden 
Faktoren, die bei Planung und Durchführung der Veranstaltung einer ausdrücklichen Betrachtung 
und Reaktion bedürfen und daher als Risiko eingestuft werden. Beispielsweise können die 
besondere Beschaffenheit einer Veranstaltungsörtlichkeit, die Zielgruppe einer Veranstaltung 
oder ein zu erwartender hoher Alkohol- oder Drogenkonsum Faktoren sein, die eine Veranstaltung 
zu einer Risikoveranstaltung werden lassen. Ob eine Veranstaltung eine Risikoveranstaltung ist, 
kann nur nach individueller Prüfung des Veranstaltungskonzepts unter Einbeziehung der 
bestehenden Rahmenbedingungen festgestellt werden. Eine allgemeingültige Definition kann es 
daher nicht geben. Bei Groß- und Risikoveranstaltungen ist dem Aspekt „Sicherheit“ noch größere 
Aufmerksamkeit zu schenken, als dies bei sonstigen Veranstaltungen ohnehin bereits geschieht. 
Bei Groß- und Risikoveranstaltungen ist daher immer ein Sicherheitskonzept inklusive 
Ordnerkonzept sowie ein Sanitätskonzept vorzulegen. 

 

Besonderheit: Vorübergehende Gaststättenbetriebe 
Ein vorübergehender Gaststättenbetrieb liegt vor, wenn ein Gaststättengewerbe nur aus 
besonderem Anlass nur vorübergehend betreiben wird.  

Ein besonderer Anlass liegt vor, wenn die gastronomische Tätigkeit an ein kurzfristiges, nicht 
häufig auftretendes Ereignis anknüpft, das außerhalb der gastronomischen Tätigkeit selbst liegt. 
Dies kann beispielsweise ein Stadtfest sein, ein Wochenmarkt, oder auch ein Vereinsfest. 

Für die Betreiber entfällt die Schankerlaubnis. Vielmehr haben Sie das vorübergehende 
Gaststättengewerbe bei der Gemeinde anzuzeigen.  

Die Anzeigepflicht gilt auch für Vereine, sofern alkoholische Getränke angeboten werden. 
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Wie läuft das Antragsverfahren ab?  
Antragsstellung/Anzeige  
Sofern Sie planen, eine Veranstaltung innerhalb des Gebiets der Gemeinde Kappel-Grafenhausen 
durchzuführen, ist das Bürgermeisteramt Ihre erste Anlaufstelle. Sämtliche Mitteilungen über 
Veranstaltungen können hier gebündelt in schriftlicher Form mittels Anzeigeformular eingereicht 
werden. Bitte nutzen Sie hierfür die Mailadresse: buergerbuero@ortenaukreis.de.  

Das Mieten von Hallen oder öffentlichen Grundstücken ist ebenfalls über das Bürgerbüro 
anzufragen.  

Einzuhaltende Fristen 

Grundsätzlich gilt: 
 

Veranstaltungen ohne besonderes Risiko          3 Monate  

Groß- und Risikoveranstaltungen (1.000 erwarteten Besuchern/bei Risikofaktoren)     6 Monate 

Bei vorrübergehenden Gaststättenbetrieben aus besonderem Anlass:     2 Wochen 

Aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungen, die im Laufe eines Jahres stattfinden, und deren 
unterschiedlicher Ausgestaltung, wird für die Bearbeitung eingehender Anträge ausreichend Zeit 
benötigt.  

Bei kleineren oder regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen, die in der Vergangenheit 
unproblematisch abgelaufen sind, kann auch eine kürzere Antragsfrist ausreichend sein. In 
diesen Fällen empfiehlt sich jedoch eine direkte Absprache.  

Bitte beachten Sie, dass bei zu kurzfristiger Antragstellung die Veranstaltung grundsätzlich 
nicht genehmigt werden kann.  

Wenn eine Veranstaltung dennoch ohne die erforderlichen behördlichen Genehmigungen 
stattfindet, da aufgrund eines verspätet oder unvollständig gestellten Antrags keine Genehmigung 
erteilt werden konnte, sind ordnungsbehördliche Maßnahmen möglich, die von der Einleitung 
eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens bis zur Untersagung bzw. der sofortigen Beendigung der 
Veranstaltung gehen können. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass auch eine bereits 
stattfindende oder kurz vor der Eröffnung stehende Veranstaltung von den Ordnungsbehörden 
untersagt werden kann, wenn sicherheitsrelevante Probleme auftreten, die nicht oder nicht 
rechtzeitig lösbar sind. 

 

Welche Anträge/Anzeigen sind zu stellen  
Bei einer Veranstaltung auf öffentlichen Plätzen und Straßen sind folgende Anträge notwendig:  

▪ Sondernutzungserlaubnis zur Nutzung der jeweiligen Plätze  

▪ Verkehrsrechtliche Anordnung (einzuholen über die Straßenverkehrsbehörde) 

▪ Anzeige (für Vereine nur, sofern Alkohol ausgeschenkt wird) 

mailto:buergerbuero@ortenaukreis.de
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Bei Veranstaltungen in Mehrzweckhallen der Gemeinde Kappel-Grafenhausen 

 ▪ Anzeige (für Vereine nur, sofern Alkohol ausgeschenkt wird)  

▪ die Halle muss im Vorfeld angemietet werden.  

Infos dazu finden Sie auf der Homepage unter https://www.kappel-grafenhausen.de/leben-in-
kappel-grafenhausen/miteinander/hallen_sportanlagen.  

 

Bei Veranstaltungen im Freien außerhalb des Ortskerns  

▪  Anzeige (für Vereine nur, sofern Alkohol ausgeschenkt wird)  

▪ Verkehrsrechtliche Anordnung  

 

Bei Messen, Märkten:  

▪ Anzeige (für Vereine nur, sofern Alkohol ausgeschenkt wird)  

▪ ggf. Verkehrsrechtliche Anordnung  

▪ ggf. Sondernutzungserlaubnis zur Nutzung der jeweiligen Plätze  

▪ ggf. Markfestsetzung  

 

Veranstaltungsgebühren  
Die Gemeinde Kappel-Grafenhausen erhebt für die Erstellung von Genehmigungen Gebühren 
nach der Verwaltungsgebührensatzung. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem in der 
Verwaltung tatsächlich entstandenen Zeitaufwand. Sie erhalten daher nach Beendigung des 
Antrags- und Genehmigungsverfahrens eine Gebührenentscheidung, aus der die Höhe der 
fälligen Gebühren und deren Zusammensetzung hervorgehen. 

 

Welche rechtlichen Anforderungen müssen bedacht werden?  

Versammlungsstättenverordnung  
Bei der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) handelt es sich um eine landesspezifische 
Rechtsverordnung, die sich auf den Bau und den Betrieb von sogenannten Versammlungsstätten 
bezieht.  

Versammlungsstätten sind Gebäude mit (Versammlungs-)Räumen, die mehr als 200 Personen 
fassen. Gebäude, mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Personen 
fassen, werden ebenfalls von der VStättVO umfasst, wenn die Versammlungsräume gemeinsame 
Rettungswege haben.  
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Unter die VStättVO fallen auch Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen (d.h. Flächen 
für künstlerische und andere Darbietungen, wie z.B. Bühnen), deren Publikumsbereich mehr als 
1.000 Personen fasst, sowie Sportstadien, bei denen mehr als 5.000 Personen Platz finden. 

 

Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Anordnungen sowie Sondernutzungen  
Wenn Ihre geplante Veranstaltung nicht im öffentlichen Straßenraum stattfindet, aber 
Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr hat und deshalb verkehrsregelnde Maßnahmen 
notwendig sind, dann ist eine verkehrsrechtliche Anordnung erforderlich.  

Zur Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung können beim Bauhof der Gemeinde Kappel-
Grafenhausen die entsprechenden Verkehrsschilder ausgegeben werden. Eine Ausgabe kann 
jedoch nur an Personen erfolgen, die eine entsprechende RSA-Schulung (Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen) nachweisen können.  

Ansonsten haben sich Veranstalter an entsprechende Fachfirmen zu wenden. 

Sofern Sie beabsichtigen, öffentlichen, nicht dem Straßenverkehr zugänglichen Raum für Ihre 
Veranstaltung in Anspruch zu nehmen, ist hierfür eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich.  

 

Natur- und artenschutzrechtliche sowie forstrechtliche Anforderungen  
Bei geplanten Veranstaltungen im Freien ist grundsätzlich zu prüfen, inwieweit natur- und 
artenschutzrechtliche Belange betroffen sein könnten und naturschutzrechtliche Zustimmungen 
erforderlich sind. Veranstaltungen in Naturschutzgebieten sind generell verboten. In 
Landschaftsschutzgebieten sind Veranstaltungen genehmigungspflichtig. Insbesondere dürfen 
hier Veranstaltungen nicht im Widerspruch zum Schutzzweck des betroffenen 
Landschaftsschutzgebietes und zu nationalen und/oder europäischen Regelungen zum 
Lebensraumtypen- /Biotop- und Artenschutz stehen. Letztgenannte Regelungen sind auch bei 
Veranstaltungen im Freien außerhalb von naturschutzrechtlich geschützten Gebieten zu 
beachten. 

 

Lärmschutzrechtliche Anforderungen  
Sowohl während einer Veranstaltung als auch zu Auf- und Abbauzeiten vor und nach einer 
Veranstaltung müssen Immissions- also Lärmgrenzwerte eingehalten werden.  

Informieren Sie Nachbarn und Anlieger: innen rechtzeitig und in geeigneter Form, beispielsweise 
durch Wurfblätter oder ein persönliches Gespräch, über Ihre Veranstaltung. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn Zugänge zu Grundstücken oder Geschäften betroffen sind oder mit 
erhöhtem Lärm, z.B. durch Musik oder Autoverkehr, zu rechnen ist.  

 

Verkehrskonzept  
Veranstaltungen, die im Straßenraum stattfinden, stellen einen erheblichen Eingriff in den 
Straßenverkehr dar. Die Verkehrssicherheit der Veranstaltung muss ebenso wie die größtmögliche 
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Sicherheit und Leichtigkeit des allgemeinen Straßenverkehrs gewährleistet sein. Auch 
Veranstaltungen auf Privatgelände können erhebliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr 
haben, z.B. wegen hohen Verkehrsaufkommens bei An- und Abreise zur Veranstaltung und 
starken Fußgängerverkehrs zum und vom Veranstaltungsgelände, zu Parkflächen oder 
Bushaltestellen.  

Hier kann zur nachvollziehbaren Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen der Veranstaltung, 
des Verkehrsregelungsbedarfs sowie Umfangs des Einsatzes von Ordnungskräften ein 
Verkehrskonzept erforderlich sein. Das Verkehrskonzept ist von der veranstaltenden Person 
beizubringen. Die Verkehrsbehörde und die zu beteiligenden Fachbehörden prüfen die 
Plausibilität und die Schlüssigkeit des eingereichten Konzepts. Das Verkehrskonzept ist auch die 
Grundlage für die Entscheidung über eine verkehrsrechtliche Erlaubnis der Veranstaltung und die 
Anordnung der erforderlichen Verkehrsregelung.  

Bei Veranstaltungen, die gemäß § 29 Straßenverkehrsordnung (StVO) erlaubnispflichtig sind, kann 
der veranstaltenden Person aufgegeben werden, in der Tagespresse oder in sonstiger geeigneter 
Weise (z.B. durch Infoflyer) rechtzeitig auf die Veranstaltung hinzuweisen. Dies ist immer dann der 
Fall, wenn die Veranstaltung erhebliche verkehrliche Auswirkungen hat (Sperrungen, 
Umleitungen, Halteverbote, besondere Parkierungsflächen, Busshuttleverkehr etc.).  

 

Sicherheitskonzept  
Ein Sicherheitskonzept soll Sie als Veranstalter: in oder Betreiber: in einer Versammlungsstätte 
auf die möglichen Risiken und Szenarien aufmerksam machen, die während einer Veranstaltung 
entstehen können. Es sorgt unter anderem dafür, dass im Krisenfall auch entsprechend gehandelt 
wird, weil allen Verantwortlichen die notwendigen Schritte bekannt sind. Ziel eines 
Sicherheitskonzepts ist es, die Verantwortlichkeiten festzulegen, verantwortliche Personen zu 
benennen, Szenarien zu beschreiben, die Verfahrensregeln und Kommunikationswege 
festzulegen und den Personaleinsatz zu planen.  

Bitte beachten Sie, dass abhängig von der voraussichtlichen Gefährdungslage und den 
vorliegenden Risikofaktoren ein formelles Sicherheitskonzept bereits bei geringerer Zahl von 
Besucher: innen gefordert werden kann.  

Darüber hinaus kann ein Sicherheitskonzept auch für Veranstaltungen außerhalb von 
Versammlungsstätten notwendig sein. Dabei richtet sich das Erfordernis nach Art und Umfang 
der jeweiligen Veranstaltung (bspw. Anzahl an Besucher: innen, Örtlichkeit, Flucht- und 
Rettungswege, feuergefährliche Handlungen oder Zuschauerverhalten). Ob in diesen Fällen ein 
formelles Sicherheitskonzept für die Veranstaltung notwendig ist, entscheidet die Zuständige 
Behörde.  

Aufgestellt und umgesetzt wird das Sicherheitskonzept für eine Veranstaltung oder 
Versammlungsstätte immer von der veranstaltenden oder betreibenden Person der 
Versammlungsstätte. Die Sicherheitsbehörden prüfen jeweils nur die Plausibilität und 
Schlüssigkeit des eingereichten Konzepts.  
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Dem Sicherheitskonzept sind als Anlage beizufügen:  

▪ Maßstabgetreuer Lageplan des Geländes  

▪ Ggf. Geländesektorenpläne  

▪ Pläne zu den Aufbauten  

▪ Verkehrskonzept inkl. Verkehrszeichenplan  

▪ Flucht- und Rettungswegeplan  

▪ Ordnereinsatzplan  

▪ Sanitätskonzept  

▪ Kommunikationsplan  

▪ Versicherungsunterlagen 

 

Ordnerdienst  
Wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts ist grundsätzlich die Einrichtung eines 
Ordnerdienstes.  

Gestaffelt nach der Anzahl der Besucher: innen und Gefährdungsgraden ist im Sicherheitskonzept 
zwingend die Mindestzahl der Kräfte des Ordnungsdienstes festzulegen.  

Des Weiteren sind die betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und 
besonderen Sicherheitsdurchsagen zu definieren. Der Ordnungsdienst muss unter der Leitung 
eines von der veranstaltenden oder betreibenden Person der Versammlungsstätte bestellten 
Ordnungsdienstleiters / Ordnungsdienstleiterin stehen.  

Die Leitung des Ordnungsdienstes und die Ordnungsdienstkräfte sind für die betrieblichen 
Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. Sie sind insbesondere für die Kontrollen an den Ein- und 
Ausgängen und den Zugängen zu den Aufenthaltsflächen des Publikums, für die Beachtung der 
maximalen Besucherzahl/Besucherinnenzahl und der Anordnung der Plätze der Besucher: innen, 
für die Einhaltung von Verboten wie Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und 
pyrotechnischen Gegenständen, für die Sicherheitsdurchsagen sowie für die geordnete 
Evakuierung verantwortlich.  

Für gewerblich tätige Ordnerdienste gelten die Qualitätsanforderungen der Gewerbeordnung. 

Für die Berechnung der notwendigen Anzahl von Personen des Ordnungsdienstes sind keine 
gesetzlichen Festlegungen oder Berechnungsmodelle verfügbar. Über die Festlegung der Kräfte 
des Ordnungsdienstes muss im Einzelfall entschieden werden. Die Anzahl bestimmt sich nach 
der Art der Veranstaltung sowie aufgrund einer Einschätzung des Gefahrenpotentials. 

 

Sanitäts- und Rettungsdienst  
Je nach Art und Größe einer Veranstaltung kann neben den Ordnerdiensten auch der Einsatz eines 
Sanitäts- und Rettungsdienstes erforderlich sein. Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 
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1.000 besuchenden Personen sind der für den Sanitäts- und Rettungsdienst zuständigen Behörde 
rechtzeitig anzuzeigen (vgl. § 43 Abs. 2 VStättVO). Das Ordnungsamt kann auch bei einer 
geringeren Anzahl von besuchenden Personen die Information an die für den Sanitäts- und 
Rettungsdienst zuständige Behörde verlangen, sofern es notwendig erscheint.  

 

Rettungswege und Rettungszufahrten  
Im Vorfeld öffentlicher Veranstaltungen ist es notwendig, die erforderlichen Rettungswege und - 
zufahrten festzulegen. Hierbei ist zu beachten, dass für Rettungsfahrzeuge eine Durchfahrtsbreite 
von mindestens 3 m und eine Durchfahrtshöhe von 3,50 m während der gesamten Veranstaltung 
gewährleistet werden. Zur Durchsetzung können gegebenenfalls verkehrsrechtliche 
Anordnungen getroffen werden, z.B. können Halteverbote eingerichtet werden oder Sperrungen 
von Straßen für Rettungsfahrzeuge erfolgen. Unter Umständen muss durch den Einsatz von 
Ordnungskräften dafür Sorge getragen werden, dass Rettungswege und -zufahrten freigehalten 
werden.  

 

Verwendung von Flüssiggas  
Bei der Verwendung von Flüssiggas ist aufgrund der hohen Unfallgefahr und der unter Umständen 
verheerenden Auswirkungen eines Unfalls besondere Vorsicht geboten. In diesem 
Zusammenhang wird auf das diesem Leitfaden beigefügte Merkblatt „Verwendung von 
Flüssiggas“ verwiesen, in dem alle für Sie als veranstaltende Person relevanten 
Rechtsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen benannt sind. Die rechtlichen 
Sicherheitsbestimmungen bei der Verwendung von Flüssiggas gelten grundsätzlich für alle 
entsprechenden Behälter, Geräte und Anlagen, unabhängig von ihrer Größe. 

 

Feuerwerk 
Für das Abbrennen von Feuerwerk außerhalb des Jahreswechsels (31. Dezember und 1. Januar)  
wird eine Ausnahmegenehmigung für pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F“ benötigt. Der 
Antrag solle mindestens 4 Wochen vor dem gewünschten Termin beim Ordnungsamt der 
Gemeinde gestellt werden. 

 

Jugendschutz  
Es wird im Antrags- und Genehmigungsverfahren mit großer Sorgfalt beispielsweise darauf 
geachtet, dass am Einlass von Veranstaltungen Alterskontrollen vorgesehen sind und das 
Jugendschutzgesetz von der veranstaltenden Person konsequent eingehalten wird. Besonders 
sind dabei die Regelungen zum Rauchen und zu alkoholischen Getränken zu berücksichtigen. 
Eine Übersicht der gesetzlichen Regelungen finden Sie im Anhang.  
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Sonn- und Feiertagsgesetz  
Sonn- und Feiertage sind gesetzlich geschützte Tage. Bei Veranstaltungen sind daher immer die 
Voraussetzungen des Sonn- und Feiertagsgesetzes des Landes Baden-Württemberg in der 
aktuellen Fassung zu beachten. Darüber hinaus sind an diesen Tagen öffentlich bemerkbare 
Arbeiten, die geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, ebenso untersagt. An 
besonders geschützten Feiertagen wie bspw. dem Karfreitag, Allerheiligen oder dem 
Volkstrauertag sind Tanzveranstaltungen o.ä. untersagt. 

Kontakte 
Ordnungsamt 
Herr Yannick Kölble 
ordnungsamt@kappel-grafenhausen.de 
 
Bürgerbüro 
Frau Ronja Fischer 
gemeinde@kappel-grafenhausen.de 
  
Feuerwehr 
Herr Timo Hilß 
timo.hilss@kappel-grafenhausen.de 
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ANHANG 
Merkblatt zur Verwendung von Flüssiggas bei Veranstaltungen 
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Das Jugendschutzgesetz 
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Achtung: Nicht nur Verkauf und Abgabe, sondern auch die Gestattung des Verzehrs dieser 
Getränke durch Personen der jeweiligen Altersgruppe unterliegen dem Verbot (z.B. 
mitgebrachte Alkoholika). 

Merkblatt Messen, Ausstellungen, Märkte 
 

 


